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A. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
1. Änderung der Satzung der Stadt Norden über die Erhebung von Verwaltungskosten  

im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) 
vom 15.11.2022 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Ziffer 5, 7 und § 111 Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), § 2 und § 4 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 
23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der der Stadt Norden in 
seiner Sitzung am 15.11.2022 folgende 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-
kosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) beschlossen: 
 

Artikel I 
 

§ 11 Umsatzsteuerpflicht 
 

 
(1) Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, werden die im Kostentarif festgelegten Gebüh-

ren zzgl. der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben. 
 
(2) Bei umsatzsteuerpflichtigen Kosten hat der Schuldner Anspruch auf eine Rechnung nach den Vor-

schriften des Umsatzsteuergesetzes (UStG). 
 

Artikel II 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
(1) Die Änderung dieser Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Norden, 16.11.2022 
 
Stadt Norden 
 
Eiben 
 

 
1. Änderung des Kostentarifes der Stadt Norden  

zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Ziffer 5, 7 und § 111 Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), § 2 und § 4 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 
23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der der Stadt Norden in 
seiner Sitzung am 15.11.2022 folgende Änderung des Kostentarifes zur Verwaltungskostensatzung  
(§ 2) beschlossen: 
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Posi-
tion 

Gebührentatbestand Gebührensatz 
In Euro 

1 Gebühren nach Zeitaufwand 
Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, für die Zeitge-
bühren erhoben werden, betragen die Gebührensätze je angefangener 
Viertelstunde: 

 

1.1 Für Mitarbeiter/innen bis zur Besoldungsgruppe A8 bzw. bis zur Entgelt-
gruppe E8 

14,25 

1.2 Für Mitarbeiter/innen der Besoldungsgruppe A9 und höher bzw. der Ent-
geltgruppe E9 und höher 

18,00  

2 Vervielfältigungen und Ausdrucke  

2.1 Vervielfältigungen mit hauseigenen Druckgeräten  

2.1.1 Schwarz/Weiß  

2.1.1.1 Format DIN A 4 0,10 

2.1.1.2 Format DIN A 3 0,15 

2.1.2 Farbe  

2.1.1.1 Format DIN A 4 0,45 

2.1.1.2 Format DIN A 3 0,90 

2.1.3 Formate größer als DIN A 3 bis DIN A 0 (Plotter) 10,00-20,00 

2.2 Für Vervielfältigungen und Ausdrucke, die nicht mit hauseigenen 
Druckgeräten hergestellt werden, wird eine Zeitgebühr nach Pos. 1 
sowie ggf. Auslagen erhoben 

 

3 Abgabe elektronischer Daten  

3.1 Abgabe von Datenträgern: 
Für die Abgabe von Datenträgern wird eine Zeitgebühr nach Pos. 1 
sowie ggf. Auslagen erhoben. 

Siehe Pos. 1 

3.2 Abgabe elektronischer Daten auf elektronischem Wege (E-Mail oder 
andere): 
Für die Abgabe elektronischer Daten per E-Mail oder auf anderem 
elektronischen Weg wird eine Zeitgebühr nach Pos. 1 erhoben.  

Siehe Pos. 1 

4 Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen und Ausweise  

4.1 Beglaubigung von Unterschriften 3,00  

4.2 Beglaubigung von Vervielfältigungen  

4.2.1 Vervielfältigung, die durch die Behörde selbst angefertigt wurden 
je Beglaubigungsvermerk 

3,00 

4.2.2 Vervielfältigung, die nicht durch die Behörde selbst angefertigt 
wurden je Beglaubigungsvermerk 

4,00 

4.3 Aufnahme einer eidesstattlichen Versicherung Siehe Pos. 1 

5 Akteneinsicht und Niederschriften  

5.1 Die Einsicht in Akten, Karteien, Register und dgl. sowie die Einsicht per 
Datensichtgerät (Monitore oder dgl.) sowie die Erteilung von Auskünften 
(soweit nicht Teil einer öffentlichen Auslegung) wird durch eine zeitbezo-
gene Gebühr gem. Ziffer 1 veranlagt; die Akteneinsicht nach § 68 NBauO 
ist jedoch gebührenfrei. 

Siehe Pos. 1 

5.2 Die Aufnahme von Erklärungen oder Anträgen zur Niederschrift wird 
durch eine zeitbezogene  Gebühr gem. Ziffer 1 veranlagt; die Aufnahme 
eines Widerspruchs zur Niederschrift ist jedoch gebührenfrei 

Siehe Pos. 1 
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6 Bauverwaltung  

6.1 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die Nichtaus-
übung eines Vorkaufsrechts nach § 28 Baugesetzbuch  

30,00-60,00 

6.2 Bescheinigung der gesicherten Erschließung eines Baugrundstücks 20,00 

6.3 Für die Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung 
Dritter von Unternehmern an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen 
Anlagen ausgeführt werden, wird eine Gebühr gemäß       Position 1 erho-
ben 

Siehe Pos. 1 

6.4 Aufbruchgenehmigungen in öffentlichen Verkehrsflächen und Grünanla-
gen 

33,00 € 

7 Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen 
Für die Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen wird eine Zeitgebühr nach 
Position 1 erhoben. 

Siehe Pos. 1 

8 Vermögensverwaltung  

8.1 Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen zu-
gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber Auflas-
sungsvormerkungen und Verkaufsrechten, sowie Belastungsgenehmigun-
gen 

40,00 
 

8.2 Löschungsbewilligungen zugunsten von Grundpfandrechten Dritter 40,00 

8.3 Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- und 
sonstige Erklärungen für Rechte, die nicht unter Nummern 8.1 und 8.2 
fallen 

40,00 
 

9 Genehmigungen aufgrund der geltenden Satzung über die Abwasseran-
lagen der Gemeinde 

 

9.1 Entwässerungsgenehmigungen 67,00 

9.2 Abnahme der Abwasseranlagen je angefangene halbe Arbeitsstunde 20,00 

9.3 Sonstige Prüfungsmaßnahmen je angefangene halbe Arbeitsstunde 20,00 

9.4 Erteilung einer Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 67,00 

9.5 Genehmigung zur Einleitung von Abwasser außergewöhnlicher Art in die 
gemeindlichen Abwasseranlagen nach § 12 Abs. 8 der Abwassserbeseiti-
gungssatzung 

164,00 

10 Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe, soweit nicht § 4 der Ver-
waltungskostensatzung anzuwenden ist und der Rechtsbehelf erfolglos 
bleibt oder der Rechtsbehelf Erfolg hat, die angefochtene Verwaltungstä-
tigkeit aber aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben vorge-
nommen bzw. abgelehnt worden ist, einschließlich der Entscheidungen 
über Widersprüche Dritter. 

50,00 bis 
1.000,00 

 
Norden, 16.11.2022 
 
Stadt Norden 
 
Eiben 
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Satzung des Flecken Hage über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung 
der öffentlichen Toilettenanlage 

(Gebührensatzung Toilettenanlage) 
 
Aufgrund der §§ 5, 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017, S. 121) in 
der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat des Flecken Hage in seiner Sitzung am 29. März 2022 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht und Gebührenhöhe 

 
Für die Benutzung der öffentlichen Toilettenanlage in Hage, Am Markt, ist eine Gebühr zu entrichten. 
Die Gebühr beträgt je Nutzung 0,50 €. Die Nutzung der Toilette für Schwerbehinderte ist gebührenfrei. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist, wer die Toilettenanlage betritt. 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
Die Gebühr ist vor Betreten der Toilettenanlage über den vorhandenen Gebührenautomaten zu ent-
richten. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Hage, 30. März 2022 
 
  - Völlkopf -           - Sell - 
Bürgermeister   Gemeindedirektor 
 

 
Bekanntmachung des Bebauungsplan Nr. 0402 

der Gemeinde Rechtsupweg 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rechtsupweg hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 die Auf-
stellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 0402 und die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich:  
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Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich Begründung nach § 10 Abs. 4 BauGB während der üblichen 
Dienststunden bei der Gemeinde Rechtsupweg, Am Markt 10, 26529 Marienhafe, eingesehen werden. 
Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und Abs. 2 bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde Rechtsupweg unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwai-
ger Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Marienhafe, 15.11.2022 
 
Gemeinde Rechtsupweg 
 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Behrends 
 

 
Bekanntmachung des Bebauungsplan Nr. 0501 

der Gemeinde Upgant-Schott 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Upgant-Schott hat in seiner Sitzung am 17.12.14 gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 2. Änderung des Bebauungsplanes 0501 beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich Begründung nach § 10 Abs. 4 BauGB während der üblichen 
Dienststunden bei der Gemeinde Upgant-Schott, Am Markt 10, 26529 Marienhafe, eingesehen wer-
den. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
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Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und Abs. 2 bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde Upgant-Schott unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwai-
ger Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Marienhafe, 15.11.2022 
 
Gemeinde Upgant-Schott 
 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Behrends 
 
 

 
B. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 
Friedhofsordnung (FO) 

für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Barstede in Barstede 

 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-

nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kir-

chengemeinde Barstede am 15.11.2022 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 

 

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit 

seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 

dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und 

denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser 

Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 

 

Inhaltsübersicht 

 

I. Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 

§ 2 Friedhofsverwaltung  

§ 3 Schließung und Entwidmung 
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II. Ordnungsvorschriften 

 

§ 4 Öffnungszeiten 

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 

§ 6 Dienstleistungen 

 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 

§ 7 Anmeldung einer Bestattung 

§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

§ 9 Ruhezeiten 

§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 

 

IV. Grabstätten 

 

§ 11 Allgemeines 

§ 12 Reihengrabstätten 

§ 13 Wahlgrabstätten 

§ 14 -entfällt- 

§ 15 Gemeinschaftsgrabanlage 

§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten 

§ 17 Bestattungsverzeichnis 

 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 

 

§ 18 Gestaltungsgrundsatz 

§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderer Anlagen 

§ 19a Verwendung von Natursteinen 

 

VI. Anlage und Pflege von Grabstätten 

 

§ 20 Allgemeines 

§ 21 Grabpflege, Grabschmuck 

§ 22 Vernachlässigung 

 

VII. Grabmale und andere Anlagen 

 

§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen 

§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte 

§ 25 Entfernung 

§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 

 

§ 27 Leichenhalle 

§ 28 Benutzung der Kirche 
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IX. Haftung und Gebühren 

 

§ 29 Haftung 

§ 30 Gebühren 

 

X. Schlussvorschriften 

§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

 
I. Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1  

Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Barstede in seiner 

jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit das Flurstück 24, 26, 29/1, 97/25 Flur 5 Gemarkung 

Barstede in Größe von insgesamt 0,2800 ha. Eigentümerin der Flurstücke ist die Ev.-luth. Kirchenge-

meinde Barstede.  

 

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der Ev.-luth. Kirchengemeinde Barstede hatten, sowie derjenigen, 

die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof 

dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestat-

tungsgesetzes. 

 

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 

§ 2  

Friedhofsverwaltung  

 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvor-

stand verwaltet (Friedhofsverwaltung). 

 

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen 

kirchlichen und staatlichen Vorschriften. 

 

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, 

einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.  

 

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, 

Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur 

Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern 

sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden.  
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§ 3  

Schließung und Entwidmung  

 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 

Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 

 

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 

Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit 

erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der be-

schränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt 

sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an 

denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu be-

legt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen 

von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Här-

ten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen. 

 

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 

 

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 

Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ru-

hezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

 

II. Ordnungsvorschriften 

 

§ 4  

Öffnungszeiten 

 

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten - in jedem Fall aber 

nur bei Tageslicht - für den Besuch geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten ist das Betreten nicht gestattet. 

 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem 

Anlass vorübergehend untersagen. 

 

(3) Sofern bei Schnee- und/oder Eisglätte die Wege auf dem Friedhof nur insoweit geräumt werden, 

wie dieses für die notwendige Aufrechterhaltung des Friedhofszweckes erforderlich ist, geschieht 

die Benutzung nicht geräumter oder nicht gestreuter Wege auf eigene Gefahr. 

 

§ 5 

Verhalten auf dem Friedhof 

 

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeitsrechte 

der Angehörigen und Besucher entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in verletzender 

Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, die Würde des Men-

schen oder die Ruhe der Toten verletzen oder geeignet sind, politische Gedanken öffentlich zu ver-
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breiten, zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofs-

verwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs 

untersagen. 

 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 

 

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kin-

derwagen, Rollstühlen, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 

Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer -  zu befahren. Werden Fahrräder zum Trans-

port von Arbeitsgeräten oder Grabschmuck benötigt, sind diese zu schieben; 

b) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie das Anbieten von 

Dienstleistungen; 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen; 

d) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer zu privaten 

Zwecken. Aufnahmen auch zu privaten Zwecken sind grundsätzlich nicht zugelassen, sofern sie 

sich störend auf den jeweiligen Handlungsablauf auswirken können; 

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die 

im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind; 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 

Unrat zu entsorgen; 

g) Fremde Grabstätten und die Friedhofsanlage außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen 

oder zu verunreinigen; 

h) Tiere mitzubringen. Hunde werden geduldet, sofern sie angeleint sind und gewährleistet ist, 

dass sie die Wege nicht verlassen und Grabstätten und Anlagen nicht beschädigen oder verun-

reinigen; 

 

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 

der Ordnung auf ihm vereinbar sind und Interessen anderer nicht beeinträchtigt werden. 

 

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Fried-

hofsverwaltung. 

 

(5) Hausmüll, Gewerbeabfälle und sonstige außerhalb des Friedhofs angefallene Abfälle dürfen nicht 

auf den Friedhof gebracht werden. 

 

§ 6  

Dienstleistungen 

 

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-

hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  

 

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 

und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
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(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf 

Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung 

gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Ver-

stoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

 

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-

rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und La-

gerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zu-

stand zu verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung 

Anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum 

lagern. Wird dieses nicht beachtet, kann die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser Aufforderung – 

im Wiederholungsfall oder bei unmittelbarer Gefahr auch ohne Aufforderung – die Entsorgung auf 

Kosten des Verursachers veranlassen. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in 

den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 

 

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-

sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 

(6) Folgende Leistungen werden zur Wahrung eines einheitlichen Erscheinungsbildes, zur Einhaltung 

bestattungsrechtlicher Vorschriften und zur Sicherung der Würde des Ortes entsprechender Abläufe 

auf dem Friedhof allein von der Friedhofsverwaltung erbracht: Bestattung (Ausheben und Verfüllen 

eines Grabes), Umbettung, allgemeine Friedhofsunterhaltung. 

 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 

§ 7  

Anmeldung einer Bestattung 

 

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 

mit der Verwaltung des Friedhofes beauftragten Person bzw. Verwaltungsstelle anzumelden. Dabei 

ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauer-

feier) gestaltend mitwirken wird. Ebenso ist mitzuteilen, wenn besondere oder unübliche Abläufe 

der Bestattung oder Trauerfeier vorgesehen sind. Dies gilt insbesondere für Bestattungen nach an-

deren als christlichen Ritualen und Abläufen. 

 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung ges-

taltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glau-

ben oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. Ebenso kann die 

Friedhofsverwaltung Handlungen und Rituale bei der Bestattung oder Trauerfeier untersagen, wenn 

sie gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche oder in anderer Weise gegen die 

Menschenwürde oder die Würde des Friedhofes verstoßen. 

 

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der bereits ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist 

das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
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(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit der 

Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-

den. 

 

§ 8  

Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 

Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 

bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.  

 

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physika-

lische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 

oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhezeit ermöglicht.  

 

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für grö-

ßere Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuho-

len. 

 

(4) Für Sargauskleidung, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des Ab-

satzes 2 entsprechend.  

 

(5) Für die Bestattung in zugänglich, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge 

mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 

 

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 

oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die 

physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu 

verändern.  

 

§ 9 

Ruhezeiten  

 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt  

a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  20 Jahre 

b) bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr   30 Jahre  

              

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt      20 Jahre 

 

§ 10 

Umbettungen und Ausgrabungen 

 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 

 

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der 

unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden. 
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(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, 

alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung 

gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 

 

(4) Alle Umbettungen sind bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die Friedhofsverwaltung be-

stimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Die Arbeiten dürfen nur in Anwesenheit und unter Aufsicht 

einer dafür von der Friedhofsverwaltung benannten Person vorgenommen werden, die auch hin-

sichtlich der Grablage, Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen, Lagerung des Grabaushubs und 

sonstiger weiterer Friedhofsvorschriften weisungsbefugt ist. Bei der nachfolgenden Wiederbeiset-

zung ist die Anwesenheit der Angehörigen zulässig. 

 

(5) Es liegt in der Entscheidung der Friedhofsverwaltung, ob Mitarbeiter des Friedhofes für die 

Durchführung der Ausgrabungsarbeiten zur Verfügung stehen. Ansonsten hat die die Umbettung 

veranlassende Person selbst und auf eigene Kosten für eine Ausgrabung durch einen fachlich geeig-

neten Dienstleistungserbringer zu sorgen. Die Bereitstellung von Arbeitsgeräten ist mit der Fried-

hofsverwaltung abzustimmen. 

 

(6) Die Grabstätte ist nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsgemäß zu verfüllen und sämtli-

che an der Grabstätte oder an Friedhofseinrichtungen entstandenen Beeinträchtigungen zu beseiti-

gen. Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-

tungsbestimmungen des Friedhofes bzw. neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.  

 

(7) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 

gehemmt. 

 

(8) Mit Umbettung in ein Grab einer anderen Grabart auf dem Friedhof wird das Recht an der bis-

herigen Grabstätte entschädigungslos an die Friedhofsverwaltung zurück gegeben. Das Recht an der 

zukünftigen Grabstätte ist für die noch verbleibende Ruhezeit zu erwerben. Eine Erstattung oder 

Verrechnung von bereits gezahlten Gebühren erfolgt nicht. 

 

IV. Grabstätten 

 

§ 11 

Allgemeines 

 

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen auf dem Friedhof zur Verfügung: 

 

a) Wahlgrabstätten (§ 13), 

b) Grabstätten in der Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen (§ 15). 

 

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-

rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verlie-

hen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 

zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwal-

tung mitzuteilen. 
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(3) Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 

bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 

 

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine verstor-

bene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 

gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestat-

tet werden. 

 

(5) In einer bereits belegten Wahlgrabstelle dürfen zusätzlich zwei Aschen bestattet werden, wenn 

die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Le-

benspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Ver-

wandter war. 

 

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen je nach Lage etwa folgende Größe ha-

ben: 

 

a) für Wahlgrabstätten: Länge: 2,50 m Breite: 1,20 m, 

b) für Urnen in der Gemeinschaftsgrabanlage: Länge: 0,50 m Breite: 0,50 m. 

 

Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungs-

plan für den Friedhof maßgebend. 

 

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 

0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 

voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 

 

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-

verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 

 

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Groß-

gehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erforder-

nis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 

 

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss 

beim Ausgeheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die 

dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstat-

ten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 

 

§ 12 

Reihengrabstätten 

 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten, die nur im Todesfall und nur als Einzelgrab in dafür angeleg-

ten Feldern/Reihen der Reihe nach ausschließlich für die Dauer einer Ruhezeit vergeben werden. 

Das Nutzungsrecht ist darüber hinaus nicht verlängerbar. 

 

(2) Reihengrabstätten werden z.Z. nicht angelegt. 
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(3) Grabstätten, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung als Reihengrabstätten aus-

gegeben wurden, werden mit Inkrafttreten dieser Ordnung als Wahlgrabstätten weitergeführt. 

 

§ 13 

Wahlgrabstätten 

 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Bestattungen von Aschen, die mit 

einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt für: 

a) Sarggrabstätten:    30 Jahre, 

b) Kindergrabstätten:   20 Jahre, 

 

jeweils vom Tage der Verleihung angerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausge-

stellt. 

 

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte 

Wahlgrabstätte um Zeiträume von jeweils mindestens 5 Jahre verlängert werden, höchstens jedoch 

um die Zeit eines neuen Nutzungsrechtes gem. Absatz 1. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflich-

tet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung ver-

längert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die 

Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 

 

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige be-

stattet werden: 

 

a) Ehegatte, 

b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-

schaft, 

c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 

d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

e) Eltern, 

f) Geschwister, 

g) Stiefgeschwister, 

h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. 

 

Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten 

Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entschei-

dung der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung 

mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Be-

stattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrags 

der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 

 

(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 

3 Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung 

sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 

schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
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(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen 

ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. 

Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist bei-

zubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach 

ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberechtig-

ten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb 

der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnach-

folgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungs-

berechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnach-

folgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungs-

recht auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden 

ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsberech-

tigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4. 

 

§ 14 

-entfällt- 

 

 

§ 15 

Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen 

 

(1) Die Gemeinschaftsgrabanlage ist ein Bestattungsfeld für Aschen mit nicht einzeln gekennzeich-

neten Grabstellen unterschiedlicher Nutzungsberechtigter. 

 

(2) Es werden ausschließlich Einzelgrabstätten eingerichtet. Die Vergabe der Grabstätten erfolgt 

zum Zeitpunkt der Bestattung durch die Friedhofsverwaltung. Es besteht kein Anspruch auf Zutei-

lung einer Grabstätte in bestimmter Lage. Hiervon ausgenommen werden kann die Zuteilung einer 

unmittelbar angrenzenden Grabstätte für den noch lebenden Ehepartner oder Lebenspartner, wenn 

die Nutzungsrechte für diese beiden Grabstellen gleichzeitig erworben werden und die planerische 

Einteilung der Gesamtanlage dieses zulässt. Eine Reservierung bestimmter Grabstätten ist nicht 

möglich. 

 

(3) Die Namen der in der Gemeinschaftsgrabanlage Bestatteten werden auf den dafür vom Fried-

hofsträger vorgesehenen Stelen auf der Grabanlage genannt. Die Eintragungen werden vom Fried-

hofsträger (ggfs. in gesammelter Form) spätestens jedoch zum Ende des Kirchenjahres, veranlasst. 

 

(4) Es werden keine Gestaltungsrechte vergeben. Die Gestaltung, Bepflanzung und Pflege der Anlage 

obliegt ausschließlich dem Friedhofsträger, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Anlage zu ge-

währleisten. Ein Ausschmücken, Einfassen oder Kennzeichnen einzelner Grabstellen ist nicht gestat-

tet. Für das Ablegen von Grabschmuck ist die dafür vorgesehene gemeinsame Stelle zu benutzen. 

Ausgenommen hiervon ist der am Tag der Beisetzung abgelegte Grabschmuck. Er darf für die Dauer 

von maximal zwei Wochen auf der Grabfläche verbleiben und ist spätestens dann von der nutzungs-

berechtigten Person zu entfernen. Der Friedhofsträger ist zur Aufbewahrung widerrechtlich abge-

legter und von ihm abgeräumter Gegenstände (z.B. Pflanzschalen) nicht verpflichtet. 
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(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Regelungen des § 

13 entsprechend. 

 

§ 16 

Rückgabe von Grabstätten 

 

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 

nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-

stätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 

 

(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Grabstätten (Grabstät-

ten mit mehr als vier Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nutzung 

abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

 

§ 17 

Bestattungsverzeichnis 

 

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen 

lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 

 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 

 

§ 18 

Gestaltungsgrundsatz 

 

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 

und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 

Alle Grabstätten müssen im Rahmen dieser Vorschrift hergerichtet und dauernd verkehrssicher in-

standgehalten werden. 

 

§ 19 

Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

 

(1) Die Aufgabe eines Grabmales soll es sein, das Grab nicht nur zu bezeichnen, sondern vielmehr das 

Andenken an die Verstorbenen zu erhalten. 

 

(2) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 

Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf 

sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben, die Menschenwürde oder die Würde eines Fried-

hofes richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der 

Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. Grabmale aus ande-

ren Materialien als Naturstein (z.B. aus Zementmasse, Glas, Porzellan, Emaille, Blech, usw.) sind nicht 

gestattet. Grabmale, Stelen und Kreuze aus Holz sind zugelassen, sofern sie nur mit Holzimprägnie-

rung behandelt werden. Schmiedeeiserne Kreuze sind zulässig, dürfen aber nur in Grautönen bzw. 

schwarz gestrichen werden. 
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(3) Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Das Grabmal 

soll sich harmonisch in das Gesamtbild des betroffenen Friedhofsbereiches eingliedern. Das Grabmal 

ist grundsätzlich auf der Westseite der Grabstätte mit der Schrift nach Osten aufzustellen. Die Fried-

hofsverwaltung kann für bestimmte Bereiche andere Bestimmungen erlassen. Wenn ein bestehendes 

Grabmal nicht dieser Standortbestimmung entspricht, ist dieser Zustand spätestens bei der nächsten 

Inanspruchnahme dieser Grabstätte herzustellen. 

 

(4) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu hal-

ten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 

 

(5) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 

die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich 

Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberech-

tigten Personen geeignete Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grab-

malen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 

nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berech-

tigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 

zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand 

nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild 

auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

 

§ 19a 

Verwendung von Natursteinen 

 

(1) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen aus Natursteinen auf dem Friedhof ver-

wendet werden, wenn 

1. glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat oder Gebiet gewonnen oder hergestellt wur-

den, in dem das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung 

der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntma-

chung vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) eingehalten wird, oder 

2. ein Nachweis nach Absatz 3 vorliegt. 

 

(2) Derzeit erfüllen folgende Staaten diese Voraussetzungen: Australien, Belgien, Bosnien-Herzego-

wina, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ir-

land, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-

burg, Malta, Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russ-

land, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Ver-

einigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

 

Um zu verhindern, dass Natursteine verwendet werden, die aus einem Drittland in einen der in Satz 

1 genannten Staaten oder das Gebiet importiert worden sind, in dem das in Absatz 1 Nr. 1 genannte 

Übereinkommen nicht eingehalten wird, ist eine dahingehende Erklärung abzugeben. 
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(3) Als Nachweis nach Absatz 1 Nummer 2 gilt ein Zertifikat einer der nachfolgenden Organisatio-

nen: 

1. Fair Stone 

2. IGEP 

3. Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN 

4. Xertifix 

 

Eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten Stelle oder Vereinigung im Sinne des § 13 a Abs. 3 

Satz 4 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) setzt voraus, 

dass die erklärende Stelle  

1. über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des Übereinkommens über 

das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderar-

beit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) 

verfügt,  

2. weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am Handel mit Steinen beteiligt 

ist,  

3. ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Abgabe der gleichwertigen Erklärung dokumentiert 

und die Dokumentation auf Anforderung des Friedhofsträgers zur Einsichtnahme bereitstellt, 

4. erklärt, dass sie sich über das Fehlen schlimmster Formen von Kinderarbeit durch unange-

kündigte Kontrollen im Herstellungsstaat vergewissert hat. 

  

(4) Für die abzugebende Erklärung kann das durch die Friedhofsverwaltung bereitgestellte und auf 

der Internetseite des Ev.-luth. Kirchenamtes in Aurich (www.kirchenamt-aurich.de) hinterlegte 

Muster „Erklärung über die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a BestattG“ verwendet werden. 

 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 

 

§ 20 

Allgemeines 

 

(1) Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach deren Belegung oder nach dem Er-

werb des Nutzungsrechts angelegt sein. 

 

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen ver-

pflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 

 

(3) Grabstätten sind ebenerdig anzulegen, allenfalls geringfügig höher als das Niveau der angren-

zenden oder nächsten Wege. Auf Dauer angelegte Grabhügel sind nicht zulässig. Die zulässige Grab-

stättengröße darf nicht überschritten werden. Die Grabstätten dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt 

werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 

Die Bepflanzung darf seitlich nicht über die Grabstättengröße hinauswachsen. Das Pflanzen vom 

Bäumen ist nicht gestattet. Sträucher dürfen nur angepflanzt werden, wenn sie ihrer Art nach eine 

Höhe von 0,70 m nicht überschreiten werden. Ansonsten sind sie auf diese Höhe zurückzuschneiden 

oder zu entfernen. 
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(4) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behin-

dernde Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. 

sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

 

(5) Die Grabstätten sind einzufassen. Grabeinfassungen können aus natürlichen Pflanzen oder fes-

tem Material bestehen, sofern bei bestimmten Grabarten oder Friedhofsbereichen nichts anderes 

geregelt ist. Natürliche Pflanzen sind durch Beschneiden innerhalb der Grababmessungen und mög-

lichst niedrig zu halten. Feste Grabeinfassungen sind nur aus Naturstein zugelassen. Sie sollen in 

Material und Gestaltung eine harmonische Einheit mit einem eventuellen Grabmal bilden.  

 

(6) Grababdeckung mit festen Materialien sollen aus Naturstein bestehen. Bei Sarggrabstätten ist 

eine Abdeckung der Grabstätte bis zu 3/4 der Gesamtfläche der Grabstätte zugelassen. Bei der Be-

legung einer Grabstätte mit Kies oder Splitt anstelle einer Bepflanzung darf kein luft- und wasser-

undurchlässiger Unterbau angelegt werden. Die Friedhofsverwaltung kann widerrechtlich aufge-

brachte Abdeckungen auf Kosten der Nutzungsberechtigten entfernen lassen. 

 

(7) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten ob-

liegt allein der Friedhofsverwaltung. 

 

(8) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Perso-

nen oder Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 

 

§ 21 

Grabpflege, Grabschmuck 

 

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 

nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen 

Anlagen ist nicht gestattet. 

 

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trau-

ergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenan-

zuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden (ausgenommen sind 

Grabvasen, Grablichter und Markierungszeichen) und dürfen, ebenso wie Verpackungsmaterial und 

Transportbehälter aus diesen Stoffen, nicht in die Friedhofsabfälle gelangen, sondern sind mitzu-

nehmen, soweit keine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit angeboten wird. 

 

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen 

ist nicht gestattet. 

 

§ 22 

Vernachlässigung 

 

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberech-

tigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer 

angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Fried-
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hofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen o-

der bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachge-

kommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, 

soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In 

dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die 

anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 

 

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu er-

mitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und 

Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hin-

weisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu set-

zen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwal-

tung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person 

 

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 

b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 

  

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 

nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 

Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsbe-

rechtigten Person entfernen oder entfernen lassen. 

 

VII. Grabmale und andere Anlagen 

 

§ 23 

Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsver-

waltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den 

Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht.  

 

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeige-

unterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Be-

maßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenen-

nung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 

 

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, 

wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 

die Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 

Monaten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung 

mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten 

Daten bestätigt. 

 

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 

binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
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(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entspre-

chend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befes-

tigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstür-

zen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle 

Fassung der „Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der 

Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA-Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, 

Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. 

 

(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige 

Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berech-

nung und Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA-Grabmal 

vorzunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüf-

ablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 

(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsver-

waltung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der 

Abnahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA-Grab-

mal vorzulegen. 

 

(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung 

in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene 

Gründungsart zu wählen und nach der TA-Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu 

berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmal-

teile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner 

müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von 

Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 

 

(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen 

nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwal-

tung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung 

des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwal-

tung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. 

Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 

Absatz 5. 

 

§ 24 

Mausoleen und gemauerte Grüfte 

 

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 

der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten 

§ 19 Absätze 4 und 5 entsprechend.  

 

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist 

nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber 

der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen 
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und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendi-

gung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtig-

ten Personen vollständig zu entfernen. 

 

§ 25 

Entfernung 

 

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-

mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 

 

(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen Anlagen durch die nut-

zungsberechtigten Personen zu entfernen, sofern sie nicht unter § 26 fallen. Sind die nutzungsbe-

rechtigten Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als 

Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte für drei 

Monate. Werden die Grabmale und sonstigen Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Ab-

lauf des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt des Fried-

hofsträgers. Für beseitigte Anlagen wird kein Ersatz geleistet. Die Kirchengemeinde ist zur Aufbe-

wahrung abgeräumter Grabmale und sonstiger Anlagen nicht verpflichtet. 

 

(3) Sofern die Grabstätten vom Friedhofsträger abgeräumt werden, sind die dadurch entstehenden 

Kosten von den nutzungsberechtigten Personen dem Friedhofsträger zu erstatten.  

 

§ 26 

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwal-

tung erhalten. 

 

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 

 

§ 27 

Leichenhalle 

-entfällt- 

 

 

§ 28 

Benutzung der Kirche 

 

(1) Für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsgemein-

schaften christlicher Kirchen in Deutschland e.V. angehörenden Kirche oder christlichen Gemein-

schaft waren, steht für die Trauerfeier die Kirche zur Verfügung. 

 

(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 

 

(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 

Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
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Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken 

wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

 

(4) Die anlässlich der Trauerfeier vom Bestatter vorgenommene Ausstattung der Kirche ist nach der 

Trauerfeier wieder vollständig zu entfernen. 

 

IX. Haftung und Gebühren 

 

§ 29 

Haftung 

 

(1) Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auf-

trag errichtete Grabmale und andere Anlagen entstehen.  

(2) Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nichtordnungsgemäße Benutzung des 

Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. 

Im Übrigen haftet der Friedhofsträger nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 

§ 30 

Gebühren 

 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-

den Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 

 

X. Schlussvorschriften 

 

§ 31 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung zum 1. des auf die öffentliche 

Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 

25.06.2014 außer Kraft. 

 

Barstede, den 16.11.2022 

 

Der Kirchenvorstand: 

 

gez. H. Lemke-Magov    H. Dettmers 

Vorsitzender     Kirchenvorsteher 
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Bekanntmachung der Friedhofsordnung 

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 66 Abs. 1 Satz 
1 Nummer 5 und 6, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers (KGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde am 22.11.2022 erteilt. 

Der Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Barstede 
 

 
Friedhofsgebührenordnung (FGO) 

für den Friedhof 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Barstede in Barstede 

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung hat der Kir-
chenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Barstede für den Friedhof in Barstede am 15.11.2022 fol-
gende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 

 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 
durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-
men hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 

 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-
men hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
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(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 

 

§ 4 
Umsatzsteuer 

 
Sofern und soweit der Friedhofsträger bzw. einzelne Gebührenpositionen der Umsatzsteuerpflicht un-
terliegen, wird für die gekennzeichneten Gebührenpositionen zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer 
erhoben und separat ausgewiesen. 

 
§ 5 

Festsetzung und Fälligkeit 
 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 6 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so kann für jeden angefan-
genen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebühren-
betrages erhoben werden; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag.  

(2) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Aufwand durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten.  

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 

 
§ 7 

Gebührentarif 
 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

 
1. Wahlgrabstätten 

a) Sarg/Urne, für 30 Jahre - je Grabstelle -: -------------------------------------------------------------- 795,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------------------------------- 26,50 € 

c) Kind, für 20 Jahre - je Grabstelle -: ---------------------------------------------------------------------- 530,00 € 
d) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------------------------------- 26,50 € 

 
2. Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen 

Die Gebühr beinhaltet die Kosten für die Verleihung des Nutzungsrechtes an einer Grabstelle in der 

Gemeinschaftsgrabanlage und deren laufenden Pflege (zuzüglich der Kosten der Bronzetafel inkl. 

Namensinschrift u. Montage auf dem Gemeinschaftsdenkmal gem. Absatz VI Buchstabe c-d): 
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a) für 30 Jahre - je Grabstelle -: ----------------------------------------------------------------------------- 540,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------------------------------- 18,00 € 

  
Hinweise: 

1. Überschreitet bei zusätzlicher Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnen-
wahlgrabstätte die neue Ruhezeit die bisherige Nutzungszeit, wird zur Anpassung an die neue 
Ruhezeit neben einer Gebühr gemäß Abschnitt II Buchstabe c) eine Verlängerungsgebühr nach 
Abschnitt I Nr. 1 bis 2 für jedes Jahr der Anpassung an die neue Ruhezeit erhoben, bei mehrstel-
ligen Grabstätten für jede Stelle. 

2. Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren 
möglich. 

3. Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb, die Umwandlung und die Verlängerung des Nut-
zungsrechtes wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 

 

II. Gebühren für die Bestattung  

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft sowie das Auflegen des Grabschmuckes: 

a) für eine Erdbestattung ab 6. Lj.: ----------------------------------------------------------------------- 235,00 € 
b) … mit Nachbarschaftshilfe beim Ausheben: --------------------------------------------------------- 75,00 € 
b) für eine Bestattung im Kindergrab: ------------------------------------------------------------------- 100,00 € 
c) für eine Urnenbestattung: ------------------------------------------------------------------------------- 65,00 € 

 

III. -entfällt- 

 

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühren  

Aus der Friedhofsunterhaltungsgebühr werden die Kosten der laufenden Bewirtschaftung und 
Pflege des Friedhofes und seiner Einrichtungen finanziert (Personal-/Sachkosten), die nicht bereits 
über die Gebühren für die Nutzungsrechte finanziert werden.  

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr gilt nur für die Gebührenschuldner, die bereits vor Inkrafttre-
ten dieser Friedhofsgebührenordnung das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben/verlän-
gert haben. Sie entrichten eine Gebühr in Höhe von: 

16,00 € je Grabstelle und Jahr 

bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes bzw. bis zu einer Verlängerung des Nutzungsrechtes weiter. 
Die Gebühr wird zum 01.01. eines jeden Jahres fällig. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr kann zu 
Hebungszeiträumen von bis zu drei Jahren zusammengefasst werden. 

Die laufenden Gebühren können für die Restlaufzeit des Nutzungsrechtes mit der Zahlung des 
Gesamtbetrages abgelöst werden. 

 

V. Verwaltungsgebühren: 

Verwaltungskostenpauschale für Umschreibung des Nutzungsrechts, Umwandlung der Grabart, 
Anschriftenermittlung, etc.: ---------------------------------------------------------------------------------- 10,00 € 

 

VI. Sonstige Gebühren: 

a) Pauschale f. Kranzabfuhr/Entsorgung anl. einer Beisetzung ----------------------------------- 15,00 €* 

b) Besonderer/zusätzlicher Arbeitsaufwand, je angef. ½ Arbeitsstunde: ---------------------- 13,75 €*  
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c) Bronzetafel inkl. Inschrift (Name u. Daten) u. Montage auf dem Gemeinschaftsdenkmal: 195,00 
€* 

d) Bronzetafel inkl. Inschrift (Name, Geburtsname u. Daten) u. Montage auf dem Gemeinschafts-
denkmal: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 255,00 €* 
 

Die mit einem * gekennzeichneten Gebührenpositionen unterliegen bei Umsatzsteuerpflicht des 
Friedhofsträgers der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Fassung (z. Zt. 19%).  
 

§ 8 
Zusätzliche Leistungen 

 
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet.  
 

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung zum 01. des auf die öffentliche Be-
kanntmachung folgenden Monats in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fas-
sung vom 20.06.2018 außer Kraft. 

 
Barstede, den 15.11.2022 
 
Der Kirchenvorstand:   
 
gez. H. Lemke-Magov gez. H. Dettmers 
Vorsitzender Kirchenvorsteher 
 

Bekanntmachung der Friedhofsgebührenordnung 

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 66 
Abs. 1 Satz 1 Nummer 5 und 6, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung der Ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers (KGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde am 22.11.2022 erteilt. 

Der Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Barstede 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

in der Flurbereinigung Arler Hammrich 
Vorläufige Besitzeinweisung 

 
1. In dem mit Beschluss vom 22.11.2017 angeordneten Flurbereinigungsverfahren Arler Hammrich 

(s. Hinweis in Nr. 3) werden die Beteiligten gem. §§ 65 und 66 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), hiermit zum 01.01.2023 vorläufig in den Besitz der neuen Grundstü-
cke eingewiesen. 
 

2. Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, d. h. der Übergang des Besitzes, der Verwal-
tung und der Nutzung der neuen Grundstücke, wird im Einzelnen durch die Überleitungsbestim-
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mungen vom heutigen Tage geregelt. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereini-
gung Arler Hammrich wurde gemäß § 65 Abs. 2 FlurbG i. V. m. § 62 Abs. 2 FlurbG zu den Überlei-
tungsbestimmungen gehört. 
 

3. Die Überleitungsbestimmungen liegen während der Bekanntmachung dieser Anordnung der vor-
läufigen Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG zur Einsichtnahme für die Beteiligten während der 
Dienststunden bei den Gemeinden Großheide und Dornum aus. 
 
Die Einsichtnahme in die Überleitungsbestimmungen wird jedem Beteiligten dringend empfohlen. 

 
4. Mit dem in den Überleitungsbestimmungen aufgeführten Zeitpunkt gehen der Besitz, die Verwal-

tung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf den in der neuen Feldeinteilung benannten Emp-
fänger über (§ 66 FlurbG); es dürfen also nur noch die zugewiesenen neuen Grundstücke bewirt-
schaftet werden. 
 
Die neue Feldeinteilung wurden den Teilnehmern (Eigentümer und Erbbauberechtigte) bereits er-
läutert. 

 
Bei Bedarf erhalten die Teilnehmer sowie die Nebenbeteiligten (wie Pächter und andere Inhabern 
von Rechten an Grundstücken) weitere Gesprächstermine. Zwecks Terminabsprache wenden Sie 
sich bitte an Frau Rohlfs Baalmann (Tel.: 04941 - 176-255). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die notwendigen Vorkehrungen der jeweils aktuell geltenden 
Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen und eventuell ergänzender Allgemeinverfügun-
gen des Landkreises Aurich einzuhalten sind. 
 

5. Die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitzeinweisung enden mit der Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes. Bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes gemäß §§ 62 und 63 FlurbG kann 
auch nur über die bisherigen Grundstücke grundbuchmäßig verfügt werden. Hiervon sollte aber 
nach Möglichkeit abgesehen werden. Falls jedoch aus zwingenden Gründen grundbuchmäßige 
Verfügungen getroffen werden müssen, werden die Teilnehmer gebeten, zuvor bei dem Amt für 
regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich als zuständiger Flurbereinigungs-
behörde Auskunft einzuholen. 
 

6. Soweit einvernehmliche Lösungen zwischen den Vertragsparteien über Leistungen des Nieß-
brauchs (§ 69 FlurbG), Pachtausgleich (§ 70 Abs. 1 FlurbG) und die Auflösung von Pachtverhältnis-
sen (§ 70 Abs. 2 FlurbG) nicht getroffen werden können, entscheidet gemäß § 71 FlurbG i. V. m 
§ 66 Abs. 2 FlurbG die Flurbereinigungsbehörde. Die Entscheidung ergeht nur auf Antrag. 
Im Falle des § 70 Abs. 2 FlurbG (Auflösung des Pachtverhältnisses wegen wesentlicher Erschwe-
rung) ist nur der Pächter antragsberechtigt. 
 
Die Anträge sind spätestens drei Monate nach Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung bei 
dem ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich als zuständiger Flurbereinigungsbehörde zu stellen. 
Der Lauf der Frist beginnt am ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Anordnung der 
vorläufigen Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG. 
 

7. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der zurzeit gültigen 
Fassung, wird hiermit die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung angeordnet. 
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Begründung 
 
Nach § 65 Abs. 1 FlurbG können die Beteiligten in den Besitz der neuen Grundstücke vorläufig einge-
wiesen werden, wenn deren Grenzen in die Örtlichkeit übertragen worden sind und endgültige Nach-
weise für Flächen und Wert der neuen Grundstücke vorliegen sowie das Verhältnis der Abfindung zu 
dem von jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht.  
 
Durch die vorläufige Besitzeinweisung sollen die Beteiligten möglichst früh in den Besitz der neuen 
Grundstücke gelangen, um die mit der Flurbereinigung regelmäßig verbundenen Vorteile so früh wie 
möglich nutzen zu können. Es wird darüber hinaus vermieden, dass die Verfahrensflächen in Folge der 
bestehenden Unsicherheit über die Neuregelung in ihrem Kulturzustand vernachlässigt werden und 
den Planempfängern dadurch zusätzliche Pflegearbeiten entstehen. Die Beteiligten sind auf die vor-
läufige Besitzeinweisung vorbereitet worden. Sie konnten sich zeitlich auf die durch diesen Verfahrens-
schritt bedingten betriebswirtschaftlichen Umstellungen einstellen. 
 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung liegen somit vor 
(§§ 65 ff. FlurbG). 
 
Die sofortige Vollziehbarkeit liegt im besonderen öffentlichen und überwiegenden Interesse der Betei-
ligten. Es entspricht dem Zweck der Flurbereinigung, den Übergang vom alten in den neuen Zustand 
unverzüglich vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Im Hinblick auf die künftige Be-
stellung liegt es im Interesse der Beteiligten, dass die betroffenen Grundstücke sofort in Besitz und 
Nutzung genommen werden können und die bestehende Ungewissheit über den Eintritt des neuen 
Zustandes entfällt. Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung wird auch gewährleistet, dass die 
Einweisung in die neuen Flächen zu einem einheitlichen Termin erfolgt. Hierdurch sollen landeskultu-
relle Nachteile, soweit möglich, vermieden werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale 
Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der Ge-
schäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, Widerspruch erhoben 
werden. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Rechtsbehelfe, die ihrem Wesensgehalt nach die 

Zweckmäßigkeit oder die mangelnde Wertgleichheit der Abfindung angreifen, nicht gegen die vor-
läufige Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG zu erheben sind, sondern zu einem späteren Zeitpunkt 
in dem besonderen Anhörungstermin zur Vorlage des Flurbereinigungsplanes vorzubringen sind 
(§ 59 FlurbG). 
 

2. Für alle Anträge auf Auszahlung der Betriebsprämien von flächenbezogenen Zahlungen sowie von 
Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen müssen ab der Antragstellung 2023 die durch die vorläu-
fige Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG zugewiesenen Flächen in den jeweiligen Anträgen auf 
Agrarförderung angegeben werden. Sofern Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren an Agra-
rumweltmaßnahmen teilnehmen, wird empfohlen, sich vor Antragstellung auf Agrarförderung mit 
der zuständigen Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Verbindung zu 
setzen. 
 
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst die Gemarkungen und Teile der Gemarkungen Arle, Groß-
heide, Menstede-Coldinne und Westerende (Gemeinde Großheide), Dornum, Nesse und Westdorf 
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(Gemeinde Dornum), Sie sind aus einer Gebietskarte zu ersehen, die bei den jeweiligen Gemein-
deverwaltungen mit den Überleitungsbestimmungen zur Einsichtnahme ausliegt. 
 
Darüber hinaus unterliegen Teile der Gemarkungen Damsum und Utgast (Gemeinde Holt-
gast/Samtgemeinde Esens), Engerhafe (Gemeinde Südbrookmerland) und Nenndorf (Gemeinde 
Nenndorf/Samtgemeinde Holtriem) dem Flurbereinigungsverfahren Arler Hammrich. Mit den be-
troffenen Teilnehmern wurden Abfindungsvereinbarungen für Grundstücke in dem Bereich der v. 
g. Gemarkungen geschlossen, so dass sich hier die Auslegung der Gebietskarte sowie der Überlei-
tungsbestimmungen erübrigt. 
 

3. Ermittlung des Dauergrünlandstatus nach DirektZahlDurchfG i. V. m. der VO (EU) Nr. 1307/2013 
und VO (EU) Nr. 639/2014 
 
Die Flurbereinigungsbehörde weist darauf hin, dass sie für den Zeitraum der Durchführung des 
Flurbereinigungsverfahrens zur sachgerechten und zweckmäßigen Planung des Flurbereinigungs-
verfahrens den Dauergrünlandstatus aus der Agrarförderung beim Servicezentrum für Landent-
wicklung und Agrarförderung erheben wird. 

 
4. Gemäß § 27 a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch 

im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ 
eingestellt. 

 
Aurich, 15.11.2022 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 - Geschäftsstelle Aurich - 
 
Im Auftrage 
Bohlen 
 

 
Überleitungsbestimmungen 

zur Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung 
in der Flurbereinigung Arler Hammrich 

 
Gemäß den Ziffern 2 bis 4 der Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung gemäß §§ 65 und 66 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), wird nach Anhörung des Vorstandes der Teilnehmer-
gemeinschaft (§ 65 Abs. 2 FlurbG i. V. m. § 62 Abs. 2 FlurbG) die tatsächliche Überleitung in den neuen 
Zustand, namentlich der Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen Grundstücke, durch die 
Überleitungsbestimmungen geregelt. 
 
Davon abweichend können die Teilnehmer untereinander private Vereinbarungen treffen. Die Einhal-
tung dieser Vereinbarungen werden von dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Ge-
schäftsstelle Aurich als zuständige Flurbereinigungsbehörde jedoch nicht überwacht. 
 
Im Folgenden werden die im § 66 FlurbG als „Empfänger“ benannten Teilnehmer als „neue Besitzer“ 
bezeichnet. 
 
 
 
 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/
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1. Besitzübergang 
 

Die Beteiligten werden gemäß der Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung gemäß §§ 65 und 
66 FlurbG vom 15.11.2022 zum 01.01.2023 (Stichtag für den allgemeinen Besitzübergang) in den 
Besitz der neuen Grundstücke eingewiesen. Die Grenzen der neuen Grundstücke sind soweit er-
forderlich in die Örtlichkeit übertragen. 
 
1.1. Landwirtschaftliche Nutzflächen 

 
Landwirtschaftliche Nutzflächen gehen am 01.01.2023 auf den neuen Besitzer über. 
 
Ackerflächen gehen in unbearbeitetem Zustand über. Eine Entschädigung für ausgebrachten or-
ganischen Dünger oder Mineraldünger wird nicht gezahlt. Sollten im Einzelfall Flächen noch nicht 
geräumt sein, sollen sich die Beteiligten mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-
Ems, Geschäftsstelle Aurich in Verbindung setzen. Sofern die neuen Grundstücke zum Stichtag mit 
Zwischenfrüchten bestellt sind, brauchen sie nicht geräumt zu werden. 
 
Ackerflächen, auf denen Winterfrüchte (z. B. Wintergetreide, Winterraps) stehen, gehen ebenfalls 
zu dem Übergabestichtag auf den neuen Besitzer über. Bezüglich der aufstehenden Kulturen müs-
sen sich Altbesitzer und Neubesitzer einigen. Sofern eine Einigung nicht erzielt wird, ist spätestens 
zum 15.02.2023 beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich 
ein Antrag auf Entscheidung nach Nr. 7 dieser Überleitungsbestimmungen zu stellen. 
 
Grünland darf, soweit es an andere Beteiligte übergeht, nicht umgebrochen werden. Eine Entschä-
digung für ausgebrachten organischen Dünger oder Mineraldünger wird nicht gezahlt. 
 
1.2. Sonstige Flächen 

 
Alle übrigen Flächen gehen ebenfalls zum 01.01.2023 auf den neuen Besitzer über, soweit ein 
Tausch vorgesehen ist. Dazu gehören z. B. Straßen und Wege, Gewässer und Hofräume. 
 
1.3. Sonstige auf den Landabfindungen befindliche Gegenstände und besondere Bestandteile 

 

 Siloreste, Mist-, Stroh-, und Heuhaufen, auf dem Feld verbliebene sowie gelagerte Rundbal-
len, Futtersilo und Mieten einschließlich Abdeckplanen und Abfallreste müssen vom bisheri-
gen Eigentümer/Pächter bis zum 31.01.2023 abgeräumt werden. 
 

 Melkstände, Fanganlagen, Steinhaufen, Bauschutt, Erdhaufen o. ä. müssen ebenfalls vom 
bisherigen Eigentümer/Pächter bis zum 31.01.2023 abgeräumt werden. 
 

 Den früheren Besitzern ist es gestattet, ihre bisherigen Flächen bis zum 31.01.2023 zu betre-
ten, um ihnen gehörende Gegenstände (z.B. Tränkebecken, Pumpen o. ä.) abzuräumen. 
Nach Ablauf der o. g. Fristen werden die Bestandteile entweder auf Antrag des neuen Besit-
zers auf Kosten und Gefahr des bisherigen Eigentümers/Pächters durch die Teilnehmerge-
meinschaft beseitigt oder gehen ohne Entschädigung des alten Eigentümers/Pächters in das 
Eigentum des neuen Besitzers über. 
 

 Brunnen, ortsfeste Tränkeanlagen und sonstige wesentliche Bestandteile gehen - soweit zwi-
schen den Teilnehmern nicht anderes vereinbart wird - mit dem Besitzübergang des Grund-
stücks auf den neuen Besitzer über. Sofern erforderlich, wird der bisherige Eigentümer für 
diese Bestandteile gesondert abgefunden. Entsprechende Geldabfindungen setzt die Flurbe-
reinigungsbehörde auf gesonderten Antrag - ggf. nach Anhörung eines Sachverständigen - 
fest. Vom neuen Besitzer wird ggf. eine angemessene Erstattung verlangt. 
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Wesentliche Bestandteile dürfen bis zur endgültigen Entscheidung der Flurbereinigungsbe-
hörde nicht verändert, beschädigt oder beseitigt werden, sofern der bisherige Nutzungsbe-
rechtigte bis zum 28.02.2023 schriftlich bei dieser Behörde Einwendungen gegen den Nut-
zungsentzug erhebt. In diesem Falle erhält der neue Besitzer entsprechende Nachricht. 

 

 Dränagen gehen auf den neuen Besitzer über und sind von diesem zu unterhalten. Im Rah-
men der wertgleichen Abfindung evtl. zu leistende Geldausgleiche regelt die Flurbereini-
gungsbehörde. 
 

1.4. Schaupflichtige Gräben 
 

Die Räumung der schaupflichtigen Gräben III. Ordnung ist bis zum 31.01.2023 vom bisherigen Ei-
gentümer / Pächter durchzuführen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräben auf Antrag des 
neuen Besitzers auf Kosten und Gefahr des bisherigen Eigentümers durch die Teilnehmergemein-
schaft geräumt. 
 
1.5. Zäune und Einfriedungen 

 
Zäune und Einfriedigungen einschließlich Pforten sind - soweit zwischen den Teilnehmern keine 
andere Regelung zustande kommt - vom bisherigen Eigentümer bis zum 15.02.2023 schadlos zu 
beseitigen. Nach Ablauf dieser Frist werden diese Einrichtungen entweder auf Antrag des neuen 
Besitzers auf Kosten und Gefahr des bisherigen Eigentümers durch die Teilnehmergemeinschaft 
beseitigt oder gehen ohne Entschädigung des alten Eigentümers in das Eigentum des neuen Be-
sitzers über. 
 
1.6. Holzbestände 

 
Hecken, Sträucher, Buschwerk und einzelnstehende Bäume gehen mit dem Besitzübergang des 
Grundstücks auf den neuen Besitzer über. Das Entfernen von Bäumen, Hecken und Sträuchern ist 
gemäß § 34 FlurbG nur mit vorheriger Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde erlaubt. Dieses 
gilt auch für Holzbestände, die in den neuen Grundstücken stehen und die Bewirtschaftung er-
schweren. 
 
Verlangt der neue Besitzer eine Erhaltung, ist die Beseitigung durch den Eigentümer nicht zulässig. 
Einigen sich die Teilnehmer über den Wert der Holzbestände, die den Besitzer wechseln, nicht 
untereinander, so wird auf besonderen Antrag eine Entschädigung gemäß § 50 Abs. 2 FlurbG von 
der Flurbereinigungsbehörde - ggf. nach Anhörung eines Sachverständigen - festgesetzt. Vom 
Übernehmer wird ggf. eine angemessene Erstattung verlangt. 
 

2. Grenzabstände 
 

Bei der Errichtung von Einfriedungen aus totem Material sowie bei der Anpflanzung von Hecken, 
Bäumen und Sträuchern sind hinsichtlich der Grenzabstände die Vorschriften des Niedersächsi-
schen Nachbarrechtsgesetz vom 31.03.1967 (Nds. GVBl. S. 91) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.07.2014 (Nds. GVBl. S. 206), insbesondere das Schwengelrecht, zu beachten. 

 
3. Pachtverhältnisse 
 

Bestehende Pachtverhältnisse werden durch die Besitzeinweisung nicht aufgehoben. Der 
Pachtanspruch des Pächters geht jedoch von dem alten Eigentum des Verpächters auf dessen 
neuen Besitz über. Auf dieser Grundlage sind die Pachtverhältnisse zwischen dem Pächter und 
dem Verpächter zu regeln. 
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Einigen sich die Parteien nicht, so entscheidet auf Antrag die Flurbereinigungsbehörde nach Maß-
gabe der §§ 68, 70 und 71 i. V. m. § 66 Abs. 2 des FlurbG. Im Falle des § 70 Abs. 2 FlurbG (Auflösung 
des Pachtverhältnisses wegen wesentlicher Erschwerung) ist nur der Pächter antragsberechtigt. 
 
Anträge auf Regelung der Pachtverhältnisse sind spätestens drei Monate nach Anordnung der vor-
läufigen Besitzeinweisung bei dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäfts-
stelle Aurich als zuständiger Flurbereinigungsbehörde zu stellen. Der Lauf der Frist beginnt am 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung der Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung ge-
mäß § 65 FlurbG. 
 

4. Zuwegungen 
 

Als Zuwegungen für die Bewirtschaftung der neuen Flächen sind die neuen Wege und Überfahrten 
zu benutzen. Sofern diese in Teilen des Flurbereinigungsgebiets noch nicht ausgebaut sind, ist die 
Benutzung der alten Wege und Überfahrten sowie die vorübergehende Zuwegung über andere 
Flächen unter möglichster Schonung der aufstehenden Früchte gestattet. In Streitfällen wird eine 
vorübergehende Zuwegung durch die Flurbereinigungsbehörde festgelegt. 
 
Erforderliche Überfahrten von den Wegen auf die neuen Grundstücke, die noch nicht erstellt sind, 
werden auf Antrag von der Teilnehmergemeinschaft hergestellt. Die genaue Lage und Abmessun-
gen der Überfahrten werden von der Flurbereinigungsbehörde im Benehmen mit dem Vorstand 
der Teilnehmergemeinschaft festgelegt. 
 
Schadhafte Durchlässe sind auf Verlangen des neuen Besitzers bis zum 15.03.2023 von den Altei-
gentümern auf deren Kosten zu entfernen oder so instand zu setzen, dass ein ungehinderter Was-
serabfluss gewährleistet ist. 
 
Im Übrigen sind Durchlässe oder sonstigen Überbrückungen von den Empfängern der betreffen-
den Landabfindungen zu unterhalten. 
 

5. Planinstandsetzungen 
 

Arbeiten, die notwendig sind, um die neuen Grundstücke zur Bewirtschaftung instand zu setzen, 
sind grundsätzlich unter besonderer Beachtung von 1.4 (Holzbestände) vom neuen Besitzer selbst 
auszuführen. Wenn diese im Einzelfall das Maß der den übrigen Beteiligten zur Last fallenden Ar-
beiten erheblich übersteigen, kann der betroffene Beteiligte die Ausführung der Arbeiten durch 
die Teilnehmergemeinschaft beantragen. Evtl. Anträge sind bis zum 31.03.2023 bei der Flurberei-
nigungsbehörde zu stellen. Diese entscheidet nach entsprechender Prüfung, ob eine Ausführung 
durch die Teilnehmergemeinschaft erfolgt. 
 

6. Hinweise im Zusammenhang mit der Antragstellung auf flächenbezogene Ausgleichszahlungen 
 

Für alle Anträge auf Auszahlung der Direktzahlungen, von flächenbezogenen Zahlungen sowie von 
Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen müssen ab der Antragstellung 2023 die sich durch die 
vorläufige Besitzeinweisung ergebenden neuen Feldblockbezeichnungen und neuen Feldblock-
größen verwendet werden. 
 
Der elektronisch zu stellende Antrag auf Prämienzahlungen ist über das ANDI-Programm 2023 zu 
stellen. Sollten sich im ANDI-Programm 2023 noch die nicht mehr gültigen Flächenangaben befin-
den, sind diese zu löschen und durch die aktuellen Feldblockbezeichnungen und Feldblockgrößen 
zu ersetzen.  
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Im Rahmen der vorläufigen Besitzeinweisung wird auf die einschlägigen Vorgaben zum Erhalt des 
Dauergrünlandes gem. Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 in Verbindung mit dem Direktzahlungen-
Durchführungsgesetz hingewiesen. 
 

 Direktzahlungen/Greening/AUM allgemein: 
 
In Flurbereinigungsverfahren gelten für das Greening dieselben Regeln wie außerhalb der Ver-
fahren. 
 
Für alle Anträge von flächenbezogenen Zahlungen im Rahmen der Direktzahlungen sowie für 
Agrarumweltmaßnahmen (AUM) müssen ab der Antragstellung im auf die Besitzeinweisung 
folgenden Jahr die sich durch die vorläufige Besitzeinweisung ergebenden neuen Feldblock-
bezeichnungen und neuen Feldblockgrößen verwendet werden. Die Angabe von Landschafts-
elementen gem. § 8 Abs. 1 AgrarZahlVerpflV, die sich nunmehr in der Verfügungsgewalt eines 
neuen Bewirtschafters befinden und an die bewirtschaftete Fläche angrenzen, ist verpflich-
tend. 
 
Auf die Verpflichtung der Flächenbewirtschafter, die Landwirtschaftskammer (LWK) unverzüg-
lich schriftlich über Veränderungen, die Abweichungen zum eingereichten Sammelantrag mit 
sich bringen (z.B. Bewirtschaftung anderer Flächen nach der vorläufigen Besitzeinweisung), zu 
informieren, wird hingewiesen. 
 
Verstöße gegen Greening-Bestimmungen werden von der LWK geahndet und können zu Prä-
mienkürzungen und Verwaltungssanktionen führen. 
 

 Dauergrünland: 
 
Jede betroffene Fläche behält grundsätzlich ihren Status, auch wenn die Fläche im Jahr der 
Besitzeinweisung im Sammelantrag eines anderen Betriebsinhabers enthalten ist. Der Dauer-
grünlandstatus ist an die konkrete Fläche und nicht an den Betrieb gebunden. 
 
Eine Genehmigung der LWK ist notwendig, wenn der Status verändert werden soll, etwa wenn 
Dauergrünland in andere landwirtschaftliche Nutzungen oder auch in nicht landwirtschaftli-
che Nutzungen umgewandelt werden und ggfs. an anderer Stelle wieder angelegt werden soll.  
 
Auf das absolute Umbruch- und Umwandlungsverbot von Dauergrünland, das vor dem 
01.01.2015 in FFH-Gebieten entstanden ist, wird hingewiesen. 
 
Im Falle der Neuzuteilung von Grünland kann die Flurbereinigungsbehörde Auskunft zum Dau-
ergrünlandstatus der Flächen erteilen. 
 

 ökologische Vorrangflächen (ÖVF): 
 
Es könnte durch die vorläufige Besitzeinweisung der Fall eintreten, dass die im Sammelantrag 
als ÖVF gekennzeichneten Flächen einem anderen Betrieb zugewiesen werden. 
 
Für diesen Fall werden die neuen Bewirtschafter darauf hingewiesen, die bestehenden Gree-
ning-Auflagen (ökologische Vorrangflächen) insbesondere sofern es sich um den Anbau von 
Zwischenfrüchten handelt, einzuhalten. Das bedeutet, dass Flächen, die mit Zwischenfrüchten 
bestellt worden sind und als ökologische Vorrangfläche ausgewiesen wurden, bis zum 31.12. 
des betreffenden Kalenderjahres von den neuen Bewirtschaftern nicht entfernt werden dür-
fen. Ergänzend dürfen diese im Rahmen von Cross Compliance erst ab dem 16.02. des auf die 
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Besitzeinweisung folgenden Jahres von den neuen Bewirtschaftern bearbeitet werden. Ande-
renfalls hätte dies Verwaltungssanktionen im Rahmen von Cross Compliance zur Folge. Die 
neuen Bewirtschafter werden deshalb darauf hingewiesen, sich mit dem vorherigen Bewirt-
schafter der ihnen zugeteilten Fläche in Verbindung zu setzen, um zu erfahren, ob die Fläche 
als ökologische Vorrangfläche gemeldet wurde und welche Verpflichtungen hierauf ruhen. 
 
Für aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommene Flächen (Brache, Pufferstreifen, 
Waldrandstreifen und Feldrandstreifen) gilt der Stilllegungszeitraum bis zum 31.12. des An-
tragsjahres bzw. des Jahres der Besitzeinweisung. Eine Bodenbearbeitung ist nur dann bereits 
ab dem 01.08. des Jahres der Besitzeinweisung möglich, wenn eine Einsaat oder Pflanzung 
einer Kultur vorbereitet und durchgeführt wird, die erst im Folgejahr geerntet werden soll. 
 
Bisheriger und neuer Bewirtschafter müssen sich untereinander über die Bewirtschaftungs-
modalitäten bis zum Auslaufen der eingegangenen Verpflichtungen des vorherigen Bewirt-
schafters einigen, um die Voraussetzungen für die Prämiengewährung nicht zu gefährden und 
um ggf. finanzielle Nachteile für beide Beteiligten zu vermeiden. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist die Flurbereinigungsbehörde zu unterrichten. Zudem besteht für den bisherigen Bewirt-
schafter die Möglichkeit, bis zum 01.10. des Antragsjahres und ggf. vor der Besitzeinweisung 
bei der LWK einen Wechsel der ÖVF-Flächen gem. § 11a InVeKoSV unter den dort genannten 
Voraussetzungen zu beantragen (Modifikationsantrag). 
 

 Besonderheiten bei den Niedersächsischen und Bremer Agrarumweltmaßnahmen (NiB-AUM) 
und Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM). 
 
Wurde im Jahr der vorläufigen Besitzeinweisung für die abgegebenen Flächen die Auszahlung 
für bestehende Agrarumweltmaßnahmen (AUM) oder AUKM beantragt, sind folgende Rege-
lungen zu beachten: 
 
Nicht lagegenaue Verpflichtungen mit der Bewirtschaftungsauflage, die im Herbst angebaute 
Kultur bis ins nächste Frühjahr zu erhalten, müssen vom neuen Bewirtschafter beachtet wer-
den. 
 
Beseitigt der neue Bewirtschafter die vorgefundene Kultur, können diese Flächen nicht für die 
Auszahlung der beantragten AUM berücksichtigt werden. 
 
Im Antragsjahr sollten daher nur solche Flächen mit einer Herbstbestellung vorgesehen wer-
den, die auch nach der vorläufigen Besitzeinweisung im Betrieb des jeweiligen Antragstellers 
verbleiben. 
 
Gleiches gilt für lagegenaue Verpflichtungen mit der Bewirtschaftungsauflage, die angebaute 
Kultur zu erhalten. 
 
Ansonsten werden alle übrigen AUM-Verpflichtungen (sowohl Grünland als auch Ackerland 
betreffend) an die neue Lage des Betriebes angepasst. Erweist sich eine solche Anpassung als 
unmöglich (weil z.B. die erforderliche Gebiets- oder Zielkulisse nicht vorhanden ist), so endet 
die Verpflichtung, ohne dass für den tatsächlichen Verpflichtungszeitraum eine Rückzahlung 
gefordert wird. 
 
Sobald sich Fragen zu prämienrechtlichen Auswirkungen über die vorgenannten Sachverhalte 
hinaus ergeben, sollen die betroffenen Bewirtschafter sich mit der für sie zuständigen Bewil-
ligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Verbindung zu setzen. 
 

Weitere Auskünfte erteilt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 
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Sofern Flächen verpachtet sind, werden die Verpächter gebeten, ihre Pächter über die Änderun-
gen durch die vorläufige Besitzeinweisung zu unterrichten. Benötigte Unterlagen für Pachtflächen 
können bei dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich bean-
tragt werden. 
 

7. Zweifelsfälle/Streitigkeiten 
 

In allen sich aus diesen Überleitungsbestimmungen ergebenden Zweifelsfällen bzw. Streitigkeiten 
entscheidet das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich als zu-
ständige Flurbereinigungsbehörde nach den geltenden Bestimmungen des Flurbereinigungsgeset-
zes. 

8. Rechtsnachfolge 
 

Im Falle einer Veräußerung von Grundstücken sind die Beteiligten verpflichtet, ihren Rechtsnach-
folgern alle sich aus diesen Überleitungsbestimmungen ergebenden Auflagen mitzuteilen. Die 
Rechtsnachfolger haben das bis zum Erwerb durchgeführte Verfahren gegen sich gelten zu lassen 
(§ 15 FlurbG). 
 

Aurich, 15.11.2022 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 - Geschäftsstelle Aurich - 
 
Im Auftrage 
Bohlen 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

in der Flurbereinigung Strackholt 
Schlussfeststellung 

 
Im Flurbereinigungsverfahren Strackholt, wird gemäß § 149 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
vom 16.03.1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, 
S. 2794) festgestellt, dass die Ausführung des Verfahrens nach dem Flurbereinigungsplan vom 
19.12.2011 nebst Nachträgen vom 17.09.2020, 18.08.2021 und 20.12.2021 bewirkt ist. Den Beteiligten 
stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müs-
sen. 
 
Die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Strackholt hat ihre Aufgaben in vollem 
Umfang erfüllt. Sie erlischt damit gemäß § 149 Abs. 4 FlurbG. 
 
Begründung: 
Das Flurbereinigungsverfahren Strackholt ist nach den Bestimmungen des Flurbereinigungsplanes und 
des Flurbereinigungsgesetzes neu eingeteilt. Die festgesetzten Maßnahmen sind durchgeführt. Die Be-
richtigung des Grundbuches, des Liegenschaftskatasters und der übrigen öffentlichen Bücher ist be-
wirkt.  
Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung liegen demnach vor.  
 
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind erfüllt. Insbesondere sind keine Darlehensverbindlich-
keiten mehr zu erfüllen. Die Unterhaltung und Benutzung der gemeinschaftlichen Anlagen sind durch 
Übertragung auf andere Träger sichergestellt. Weitere Aufgaben seitens der Teilnehmergemeinschaft 
bestehen nicht mehr. Sie erlischt damit gem. § 149 Abs. 4 FlurbG. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale 
Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der Ge-
schäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur Nie-
derschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
Hinweis: Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung 
auch im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachun-
gen“ eingestellt. 
 
Aurich, den 23.11.2022 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 - Geschäftsstelle Aurich - 
 
Im Auftrage 
Casjens 
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